
Abs. 1 LV eine «freiheitliche Eigentumsordnung» voraussetzt.48 Ein
«privateigentumsloses Rechtssystem»49 stände mit der liechtensteini -
schen Verfassungsordnung im Widerspruch. In diesem Zusammenhang
ist auch die Rede von Kerngehalts- bzw. Kernbereichs- oder Wesens ge -
halts garantie. Diese Begriffe werden in der Praxis synonym zur Insti -
tuts garantie gebraucht.50

2. Adressat

Hauptsächlichster Adressat der Institutsgarantie ist der Gesetzgeber. Sie
steckt ihm insofern den verfassungsrechtlichen Rahmen ab, als er bei der
Festlegung des Inhalts des Eigentums nicht durch eine allzu einengende
Umschreibung die Substanz oder den Wesensgehalt des Eigentums aus -
höhlen darf.51 Was die Substanz oder den Wesensgehalt des «Eigen tums -
instituts» ausmacht, ist vom Staatsgerichtshof noch nie genau ge klärt
worden. Aus der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes wie auch aus
der Verwaltungspraxis ergeben sich immerhin allgemein gehaltene Hin -
weise. So würde eine übersetzte Abgabenerhebung oder eine kon fis ka -
to rische Steuerbelastung den Kerngehalt der Eigentumsgarantie ver let -
zen, da sie dem Privateigentum die Grundlage entziehen. Eine mit der
Eigentumsgarantie nicht zu vereinbarende konfiskatorische Steuerbe las -
tung läge nach Ansicht des Staatsgerichtshofes allenfalls dann vor, wenn
der Betroffene dadurch übermässig belastet und seine Vermögens ver -
hältnisse grundlegend beeinträchtigt würden.52 Dem Gesetzgeber ist es
daher verwehrt, den Abgabenpflichtigen ihr privates Vermögen oder
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